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8§ 55e WRG 1959 MafRnhahmen

WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2018

1. (1)Zur Verwirklichung der in 88 30a, c und d festgelegten Ziele hat das Mallnahmenprogramm zumindest
Vorgaben (grundlegende MalRnahmen) zu enthalten,

1. 1.die unter Bedachtnahme auf das Kostendeckungsprinzip fir Wasserdienstleistungen (Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung), einschliel3lich Umwelt- und Ressourcenkosten und unter Zugrundelegung des
Verursacherprinzips bis 2010 auf Grundlage der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzungen

1. a)adaquate Anreize fur Wassernutzer fur einen nachhaltigen und effizienten Umgang mit der
Ressource Wasser bieten,
2. b)adaquate Beitrage der wassernutzenden Sektoren Industrie, Haushalte und Landwirtschaft zur
Kostendeckung der Wasserdienstleistung leisten;
dabei kann auf soziale, umweltspezifische und 6konomische Effekte der Kostendeckung ebenso wie auf
geografische und klimatische Gegebenheiten von betroffenen Gebieten Bedacht genommen werden;

2. 2.zur Erreichung der Anforderungen fur Wasserkorper, die fir die Trinkwassergewinnung genutzt werden
oder kiunftig genutzt werden sollen, insbesondere Vorgaben zum Schutz der Wasserqualitat, um den bei der
Gewinnung von Trinkwasser erforderlichen Umfang der Aufbereitung zu verringern;

3. 3.betreffend Begrenzungen der Entnahme von Oberflachenwasser und Grundwasser sowie der Aufstauung
von Oberflachenwasser, sofern sie signifikante Auswirkungen auf den Wasserzustand haben;

4. 4.betreffend Begrenzungen von kunstlichen Anreicherungen oder Aufflllungen von Grundwasserkorpern.
Das verwendete Wasser kann aus Oberfldchengewassern oder Grundwasser stammen, sofern deren
Nutzung nicht die Verwirklichung der Umweltziele gemal3 88 30a, c und d gefahrdet, die fur die betreffenden
Oberflachenwasser- oder Grundwasserkorper oder den angereicherten oder vergréRerten
Grundwasserkorper festgesetzt wurden;

5. 5.bei Einleitungen Uber Punktquellen, die Verschmutzungen verursachen kénnen, das Erfordernis einer
Emissionsbegrenzung fur die betreffenden Schadstoffe einschlieBlich Begrenzungen nach dem
kombinierten Ansatz (8 30g) sowie, soweit gemeinschaftsrechtlich vorgegeben, Malinahmen zur Beseitigung
der Verschmutzung von Oberflachengewassern durch prioritare Stoffe, die schrittweise Verringerung der
Verschmutzung durch andere Stoffe oder ein Verbot der Einleitung von Schadstoffen in das Wasser;

6. 6.fur diffuse Quellen, die Verschmutzungen verursachen kénnen, Vorgaben (MalBnahmen) zur Verhinderung
oder Begrenzung der Belastung durch Schadstoffe;

7. 7.die sicherstellen, dass die hydromorphologischen Bedingungen der Oberflachenwasserkorper so
beschaffen sind, dass der erforderliche 6kologische Zustand oder das gute 6kologische Potential bei
Oberflachenwasserkdrpern, die als kunstlich oder erheblich verandert eingestuft sind, erreicht werden kann;

8. 8.uber das Verbot einer direkten Einbringung von Schadstoffen in das Grundwasser;

9. 9.zur Verringerung des Risikos fur die Gewasser samt der fur den 6kologischen Zustand mal3geblichen
Uferbereiche (aquatische Okosysteme),

1. a)um Freisetzungen von signifikanten Mengen an Schadstoffen aus technischen Anlagen zu verhindern,
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insbesondere MalBnahmen in Umsetzung der RL 96/82/EG,

2. b)um den Folgen unerwarteter Verschmutzungen, wie etwa bei Uberschwemmungen, vorzubeugen
und/oder diese zu mindern, insbesondere mit Hilfe von Systemen zur frihzeitigen Entdeckung
derartiger Vorkommnisse oder zur Frihwarnung,

3. cum im Falle von Unféllen, die nach verninftiger Einschatzung nicht vorhersehbar waren, die Folgen
zu vermindern;

10. 10.Maflinahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Wasserschutzvorschriften, die die Richtlinie (EWG)
Nr. 91/271 Uber die Behandlung von kommunalem Abwasser, ABI. Nr. L 135 vom 30. Mai 1991, S 40 und die
Richtlinie (EWG) Nr. 91/676 Uber den Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen, ABI. Nr. L 375 vom 31. Dezember 1991, S 1 erfordern, einschlieRlich der
Maflinahmen gemaR den Rechtsvorschriften nach dem kombinierten Ansatz (§ 30g) sowie der Verweis auf
wasserbezogene Malinahmen nach bezughabenden Rechtsvorschriften (insbesondere Naturschutzgesetzen,
Baderhygienegesetz, Gewerbeordnung 1994, Mineralrohstoffgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz 2002, UVP-
Gesetz 2000, Bodenschutzgesetze, Bauordnungen bzw. Abwasserbeseitigungs- und
Wasserversorgungsgesetze, Pflanzenschutzmittel- und Chemikaliengesetz), die in Umsetzung
gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben erlassen wurden.

2. (2)Zur Verwirklichung der in 88 30a, c und d festgelegten Ziele kdnnen im MaBRnahmenprogramm zusatzlich jene
erganzenden Vorgaben (MalBnahmen) oder verstarkten Aktionen gemafd § 55f Abs. 8 vorgesehen werden, die zur
Unterstltzung, Absicherung oder Vorsorge fir die Zielerreichung fur erforderlich gehalten werden. Ergdnzende
Vorgaben (MalRnahmen) wie Emissionsbegrenzungen, Verhaltenskodizes fur die beste verfigbare Umweltpraxis,
die Neuschaffung und Wiederherstellung von Feuchtgebieten, Entnahmebegrenzungen, MaBnahmen zur
Begrenzung der Nachfrage, Forderung einer angepassten landwirtschaftlichen Produktion und
FortbildungsmalRnahmen ua. kdnnen durch rechtlich-administrative Instrumente (insbesondere Verordnungen,
Bewilligungen), 6konomische Instrumente, ausgehandelte Umweltvereinbarungen umgesetzt werden.

3. (3)Zur Unterstitzung der konkreten Malinahmenprogrammerstellung (8 55f Abs. 1) kann der Bundesminister fur
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Kataloge fir die in Abs. 1 und 2 genannten
Malinahmenbereiche néher ausformen und zur Verfigung stellen. Diese kdnnen die beste verfiighare
Umweltpraxis, den Stand der Technik zur Begrenzung bzw. zur Minderung solcher Auswirkungen einschlieRBen.
Hinsichtlich der Angelegenheiten der gewerblichen Betriebe und der E-Wirtschaft ist das Einvernehmen mit dem
Bundesminister fur Wirtschaft, Familie und Jugend sowie hinsichtlich der Angelegenheiten der Wasserstral3en mit
dem Bundesminister fur Verkehr, Innovation und Technologie herzustellen.

4. (4)Die von den Vorgaben

1. 1.gemal Abs. 1 Z 3 und Z 4 erfassten Vorhaben unterliegen dem Erfordernis einer vorherigen Bewilligung
oder Genehmigung auf der Grundlage oder in Mitanwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
insbesondere der §8 9, 10, 32 Abs. 4, wobei die Begrenzungen regelmaRig zu Uberprufen und
gegebenenfalls zu aktualisieren sind;

2. 2.gemal Abs. 1 Z 5, 6 und 7 erfassten Vorhaben unterliegen dem Erfordernis einer vorherigen Genehmigung
auf der Grundlage oder in Mitanwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, insbesondere der 88 9,
10, 32 Abs. 4. Diese Begrenzungen werden regelmaRig Gberprift und gegebenenfalls aktualisiert.

In Kraft seit 31.03.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/30g
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/30a
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/55f
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/55f
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/wrg/paragraf/9
file:///

	§ 55e WRG 1959 Maßnahmen
	WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959


